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Die nicht zeitgleiche Übernahme 
der tarifergebnisse für den öffentli-
chen Dienst zeigt die mangelnde 
Wertschätzung seitens dieser 
Landesregierung gegenüber dem 
öffentlichen Dienst

Es ist nicht akzeptabel, dass wir et-
was schönreden, was nicht schön ist. 
Deshalb haben die DGB-Gewerk-
schaften diesem Gehaltsdiktat der 
Landesregierung nicht zugestimmt.

Der Bund und die meisten Bundes-
länder haben sehr schnell nach dem 
Tarifabschluss (TV-L) erklärt, die dor-
tigen Vereinbarungen auch für ihre 
Beamten zu übernehmen. Bayern hat 
noch einen draufgesetzt und erklärt, 
dass sie aufgrund der anerkannten 
guten Leistungen ihres öffentlichen 
Dienstes (ÖD) noch jeweils 500 Euro 
an die bzw. alle Angehörigen des ÖD 
auszahlen wollen.

Nicht so Baden-Württemberg!
Warum ist das so? Es ist ganz ein-

fach zu erklären. Es ist eine Frage der 
„Machtinterpretation“. Sofern man 
einer Machiavelli’schen Sichtweise 
nachhängt, ist man bei der Ausübung 
der „Regierungsmacht“ nicht durch 
Gerechtigkeitsempfinden, Wahrheit 
oder Redlichkeit eingeschränkt. Was 
im frühen 16. Jahrhundert, in Zeiten 
der Medici und Borgia, wohl als 
„RECHT“ nicht infrage stand, ist heu-
te anders oder sollte es zumindest 
sein. Wir haben ein Grundgesetz, also 
eine Verfassung, die sich auch mit 
dem öffentlichen Dienst und insbe-
sondere auch mit den Beamten be-
schäftigt. Wir haben eine grundge-
setzliche Alimentation, die an 
Spielregeln gebunden ist. Und an 
diese Spielregeln hält sich Minister-
präsident Kretschmann schon seit 
Langem nicht.

Das besondere Dienst- und Treue-
verhältnis beinhaltet auch eine Für-
sorgepflicht des Dienstherrn und gibt 
diesem auf, auch im Rahmen der Ali-
mentation, der Versorgung, sachlich 
begründet zu handeln.

Sachliche Gründe sind im Fall der 
gegenwärtigen Erhöhung der Beam-

Die GdP redet klartext!
tenalimentation zum einen die im  
Tarifvertrag ausgehandelten Erhö-
hungszahlen (zeit- und inhaltsgleich) 
und auch die Argumente, die der Mi-
nisterpräsident und seine Landtags-
abgeordneten vor kurzer Zeit ins Feld 
geführt haben, als sie sich rechne-
risch eine „Diätenerhöhung“ in Höhe 
von über 44 Prozent genehmigen 
wollten.

Um sachliche Gründe handelt es 
sich allerdings nicht, wenn man in der 
Zeit sprudelnder Steuereinnahmen 
lediglich „sparen“ will. Und zwar ein-
seitig und dann auch noch gestuft 
nach statusrechtlichem Amt. Es gibt 
Rechtsprechung, die sich genau mit 
diesem Aspekt auseinandersetzt und 
das von der Landesregierung prakti-
zierte Vorgehen rügt. Man nimmt die-
se Rechtsprechung in Baden-Würt-
temberg nicht zur Kenntnis. 

Deshalb mag es auch nicht ver-
wundern, dass die Entscheidung, die 
„rechtsferne“ Kürzung der Eingangs-
besoldung im gehobenen und höhe-
ren Dienst wieder zurückzunehmen, 
als Kompromiss und Gegenleistung 
für die „Einsparungen“ bei den Ge-
haltserhöhungen in der Beamten-
schaft dargestellt wird. Tatsächlich ist 
es jedoch so, dass das Verwaltungs-
gericht (VG) in Karlsruhe in einem 
Beschluss festgestellt hat, dass die 
Entscheidung der Landesregierung, 
die Eingangsbesoldung zu kürzen, 
nicht im Einklang mit unserem 
Grundgesetz steht. Es wurde zur Klä-
rung das Bundesverfassungsgericht 
angerufen (BVerfG).

Wir sind der festen Überzeugung, 
dass dieser Aspekt und die Erwar-
tung, dass das BVerfG die Auffassung 
des VG Karlsruhe teilen wird, den 
Ministerpräsidenten (MP) Kretsch-
mann und seine Regierungskollegen 
bewogen hat, die Kürzung der Ein-
gangsbesoldung zum 1. Januar 2018 
zurückzunehmen. D. h., es handelt 
sich nicht um ein Entgegenkommen 
im Rahmen eines Kompromisses.

Die Rhetorik des MP in seinem of-
fenen Brief an alle Beamten steht 
nicht im Einklang mit seinem Han-
deln.

Zitat aus seinem Schreiben:
„Die erzielte Vereinbarung bestä-

tigt Ihre hervorragende Arbeit, die 
Sie Tag für Tag für das Land Baden-
Württemberg leisten. Ohne Ihre Ar-
beit stünde unser Land nicht so er-
folgreich da. Dafür spreche ich Ihnen 
zu allererst meinen großen und herz-
lichen Dank aus.

Uns ist ein gut aufgestellter öffent-
licher Dienst in Baden-Württemberg 
sehr wichtig. Das Ziel der Landesre-
gierung war es, eine gemeinsame Lö-
sung zu finden, diese dann schnell 
umzusetzen und sozial gerecht zu ge-
stalten. Das ist uns nach zahlreichen 
Gesprächen in den vergangenen Wo-
chen heute gelungen.“

Die Ministerpräsidenten und die 
Regierungen anderer Bundesländer 
sprechen diesen Dank in ähnlicher 
Weise an ihren öffentlichen Dienst 
aus und handeln dann auch danach. 
Das ist Fürsorge, das ist Redlichkeit 
und auch Ehrlichkeit.

Fortsetzung auf Seite 2
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Der Ministerpräsident weist darauf 
hin, dass zwei seiner drei Verhand-
lungspartner den „Regierungswillen“ 
mittragen.

Zitat aus seinem Schreiben:
„Heute haben wir mit dem Beam-

tenbundsz Baden-Württemberg und 
dem Verein der Richter und Staatsan-
wälte Baden-Württemberg e.V. eine 
Vereinbarung unterzeichnet und da-
mit die Übertragung des Tarifergeb-
nisses für die Angestellten vom 17. 
Februar 2017 auf die Beamtinnen und 
Beamten, Richterinnen und Richter, 
Staatsanwältinnen und Staatsanwälte 
sowie auf die Versorgungsempfänge-
rinnen und Versorgungsempfänger 
geregelt.“

Wir kennen die Beweggründe des 
Beamtenbunds BW und des Vereins 
der Richter und Staatsanwälte in BW 
nicht und wollen sie auch nicht kom-
mentieren. Wir werden sie uns jedoch 
nicht zu eigen machen, da wir als Ge-
werkschaft nicht nur die kollektiven 
Interessen unserer Mitglieder und 
unseres Tätigkeitsbereiches zu ver-
treten haben, sondern wir besitzen 
auch einen verfassungsrechtlich legi-
timierten politischen Auftrag.

Und den nehmen wir wahr. Des-
halb hat der DGB mit allen seinen 
Mitgliedsgewerkschaften diesem un-
gerechtfertigten „Diktat“ unserer 
Landesregierung nicht zugestimmt.

Ein klares Nein der Gewerkschaft 
der Polizei (GdP) zu den sachlich 
nicht begründeten Einkommensver-
kürzungen bei:
•	 Beamtinnen und Beamten bis A 9 

insgesamt 4 Monate keine Einkom-
menserhöhung

•	 Beamtinnen und Beamten in A 10 
und A 11 insgesamt 8 Monate keine 
Einkommenserhöhung

•	 Beamtinnen und Beamten ab A 12 
insgesamt 10 Monate keine Ein-
kommenserhöhung

Tarifergebnis verkürzt dargestellt: 
•	 ab 1. Januar 2017: 2 Prozent mehr!
•	 ab 1. Januar 2018: 2,35 Prozent 

mehr!

Nicht vergessen: Für die Versor-
gungsrücklage werden 0,2 Prozent 
der Besoldungs- und Versorgungsan-
passung in 2017 bei den Beamtinnen 
und Beamten einbehalten! 

Bei Abgeordneten natürlich nicht.

Wir haben eingangs die Frage auf-
geworfen, weshalb die Landesregie-
rung und der Ministerpräsident von 
Baden-Württemberg anders handeln 
als ihre Pendants in anderen Bundes-
ländern. 

Antwort: Weil sie die Macht dazu 
haben. 

Beamte dürfen nicht streiken. Sie 
sind somit vertrauensvoll und im glei-
chen Maße ohnmächtig der Fürsorge 
des Dienstherrn und in diesem Fall 
des Landesgesetzgebers unterwor-
fen. Wenn trotz guter Argumente, 
trotz der Hinweise auf Rechtspre-
chung und trotz der Bitte um Gleich-
behandlung der Landesgesetzgeber, 
der Ministerpräsident, nicht von sei-
nem „Lohndiktat“ abrückt, dann 
bleibt nur die Feststellung:

Wir sind Bürger dieses Landes, un-
sere Eltern, unsere Kinder, unsere 
Brüder und Schwestern, unsere ge-
samte Verwandtschaft, unsere Freun-
de und unsere Bekannten ebenso. Die 
meisten davon sind auch Wähler und 
wir werden ihnen sagen, wer soziale 
Gerechtigkeit, politische Redlichkeit 
und Fürsorge pflegt oder richtiger-
weise nicht pflegt.

Wer Polizeibeamtinnen und -be-
amten, die mit ihrer Gesundheit und 
mitunter mit ihrem Leben für die Si-
cherheit unserer Bürgerinnen und 
Bürger einstehen, lediglich mit rhe-
torischer Wertschätzung begegnet, 
für den ist die Sicherheit und Ord-
nung in Baden-Württemberg sehr 
wahrscheinlich auch nur Rhetorik.

Gemeinsam sind wir stark! 

Franz Bitto,  
GdP-Bezirksgruppe Karlsruhe
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Die Landesredaktion ist unter der 
E-Mail-Adresse redaktion@gdp-bw.
de zu erreichen.

Bitte alle Artikel, die in der Deut-
schen Polizei, Landesjournal BW, 
veröffentlicht werden sollen, an diese 
E-Mail-Adresse senden. In dringen-
den Fällen erreicht Ihr die Landesre-
daktion unter der Telefonnr. 01 77- 
4 84 56 87

Der Redaktionsschluss für die Juni-
ausgabe 2017 des Landesjournals 
Baden-Württemberg ist am Freitag,  
5. Mai 2017. Für die Juliausgabe 2017 
ist er am Freitag, 2. Juni 2017.

Nicht rechtzeitig zum Redaktions-
schluss eingesandte Artikel können 
von uns leider nicht mehr berücksich-
tigt werden. Zur einfacheren Bearbei-
tung bitten wir um Übersendung von 
unformatierten Word-Texten ohne Fo-
tos. Diese bitte separat versenden. 
Vielen Dank! Verena Keppler 
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„Gemeinsames Polizeipräsidium 
Waiblingen und Esslingen?“, 
„Polizeipräsidium Pforzheim wird 
wahrscheinlicher“ – diese und 
ähnliche Schlagzeilen geistern in 
letzter Zeit regelmäßig durch die 
Presse.

Ich möchte hier keine Diskussion 
dazu anstimmen, mit wie vielen Poli-
zeipräsidien die Reform besser gelau-
fen wäre. Das weiß vermutlich keiner 
ganz sicher. 

Bitte nicht falsch verstehen, als Ge-
werkschafter wünsche ich allen von 
der Reform betroffenen Kollegen/-in-
nen und Beschäftigten, dass sie ihre 
„alte Dienststelle“ wiederbekommen 
und dadurch evtl. auch wieder näher 
an ihrem Wohnort arbeiten gehen 
können. Das wird so aber sicher nicht 
kommen. 

Was sicher ist, ist die Tatsache, dass 
die Fehler der Reform durch die Bil-
dung eines oder mehrerer neuer Prä-
sidien nicht bzw. nur zu einem klei-
nen Teil in Ordnung gebracht werden 
können.

Ganz sicher ist, dass jede Reform in 
jeder Konstellation gelungen wäre, 
wenn man genügend Personal hätte. 

Das ist der Knackpunkt des Gan-
zen. Die Polizei hat seit Jahren zu we-
nig Personal. Einen Teil der Misere 
versuchte man durch die Reduzie-
rung der Polizeipräsidien/-direktio-
nen aufzufangen. Man wollte da-
durch mehr Personal auf die Straße 
bringen. Ein schlechter Witz. Ge-
klappt hat es natürlich nicht. 

Die versprochenen zwei Beamten 
pro Revier, die am 1. Januar 2014 an 
der Tür klingeln und um Arbeit bitten, 
sind nicht gekommen, woher auch. Im 
Gegenteil, es mussten bei einigen 
Dienststellen neue Dienstzweige wie 
eine Unfallaufnahme, ein Kriminal-
dauerdienst u. Ä. installiert werden. 

Wo kamen denn diese Kollegen/ 
-innen her: 

Wir öffneten unser Personallager 
und holten uns dort das erforderliche 
Personal aus dem Regal. Haha.

NEIN, denn ein solches Lager ha-
ben wir nicht. Die benötigen Men-
schen wurden bei den vorhandenen 
Organisationseinheiten abgezogen 
und den neuen zugeteilt. Die Dienst-
stärken wurden weiter geschwächt. 
Auf die Straße kam nicht ein Mann/

Die Reform nach der Reform

eine Frau mehr. Der Presse wurde das 
dann trotzdem als der ganz große 
Wurf verkauft.

In einem Artikel der Badischen 
Neuesten Nachrichten vom 4. Febru-
ar 2017 ist im letzten Absatz zu lesen: 

Zitat: Schon aus politischer Oppor-
tunität muss Innenminister Strobl hier 
und dort neue Akzente setzten und 
CDU-Handschrift zeigen. Pforzheim 
und sein eigenes Revier (soll vermut-
lich Präsidium heißen) wäre dafür 
eine fast ideale Möglichkeit. Zumal 
sich auch führende Köpfe des CDU-
Bezirks Nordbaden wie Agrarminis-
ter Peter Hauk und der frühere Innen-
minister Heribert Rech entsprechend 
positioniert haben. 

„… aus politischer Opportunität … 
Akzente setzten …“ hat nichts damit 
zu tun, dass man einen Fehler (die PD 
Pforzheim zu schließen) korrigiert, 
sondern nur damit „… neue Akzente 
zu setzen und CDU-Handschrift zu 
zeigen.“ Es geht wie immer nicht um 
die betroffenen Menschen. Weder um 
die Beschäftigten der Polizei noch die 
Bürger/-innen, sondern wie immer 
nur um Parteiengeklüngel. 

Ich hätte mir von den Politikern, 
die sich „… entsprechend positio-
niert haben …“, eine Aussage dazu 
gewünscht, wo sie das Personal für  
zusätzliche Präsidien hernehmen 
wollen. Für den Führungsstab eines 
Präsidiums bracht man ca. 80 bis 
100 Beamte/-innen und Beschäftig-
te.

Wir haben kein Lager, aus dem wir 
Personal holen können. D. h. wir zie-
hen wieder Personal ab. Wieder dort, 
wo eh schon zu wenig vorhanden ist. 
Auf die Straße kommt wieder keiner. 
Die Dienststärken werden weiter ge-
schwächt. 

Aber: „… Innenminister Strobl hat 
neue Akzente gesetzt und CDU- 
Handschrift gezeigt.“

Und auch dies wird der Presse als 
der ganz große Wurf verkauft. Hatten 
wir alles schon.

Vielleicht sollte man einfach die 
Kollegen/-innen fragen, die in be-
stimmten Bereichen arbeiten, wie 
man es besser machen könnte. 

Beim letzten Mal hat man das aus 
meiner Sicht mehr als halbherzig ge-
macht. Es entstand überdeutlich der 
Eindruck, dass die guten Vorschläge 
der Kollegen/-innen bei den Bespre-
chungen an bereits vorgefassten Er-
gebnissen abprallten. 

Das Umfrageergebnis von „Eva-
fragt“ war eindeutig und zeigt, was 
die Kollegen/-innen und Beschäftig-
ten von der Reform 2014 halten. 

Aufgrund der Erfahrungen der 
meisten Kollegen/-innen und Be-
schäftigten in der zurückliegenden 
Zeit stellt man sich eigentlich nur die 
Frage, warum soll es dieses Mal bes-
ser werden? Wieder entscheiden Poli-
tiker, und einige davon waren beim 
letzten Mal schon dabei.

Harald Vogel,  
stellv. Landesvorsitzender
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G20-GiPfEL BADEN-BADEN

Letzten Monat fand in Baden-Ba-
den der G20-Gipfel der Finanzminis-
ter statt. Ein großes Polizeiaufgebot 
wurde in dieser Zeit aufgestellt, um 
die Sicherheit des Treffens zu ge-
währleisten. Einsatzkräfte aus ganz 
Baden-Württemberg, waren an meh-
reren Tagen hintereinander in Ba-
den-Baden eingesetzt und sie wur-
den auch zur Übernachtung in Hotels 
verpflichtet. Was mich dabei störte 
ist die Tatsache, dass Baden-Würt-
temberg den eingesetzten Polizisten 
den Aufenthalt in den Unterkünften 
als „Freizeit“ anrechnen will, also 
nicht als Dienstzeit. Grund hierfür ist 
ein aktuelles Urteil des Bundesver-
waltungsgerichts, welches einem 
Kläger recht gab, der seine „Bereit-
schaftszeit“ außerhalb seiner Hei-
matdienststelle als Dienstzeit aner-
kannt haben wollte.

Das Urteil regelt deshalb, dass nur 
„Bereitschaftszeiten“ 1:1 als Arbeit- 
bzw. Dienstzeit vergütet werden müs-
sen.

Nun haben die Verantwortlichen 
im Innenministerium Baden-Würt-
temberg entschieden, die Einsatz-
kräfte in den Unterkünften auf „Frei-
zeit“ zu setzen und umgehen somit 
die 1:1 Anrechnung als Dienstzeit.

Das erhitzte die Gemüter der Ein-
satzkräfte und auch ich war fassungs-
los über diese Dreistigkeit. 

Nun denn. Wenn „Freizeit“ ange-
ordnet wird, so kann jeder Betroffene 
darüber eigenständig entscheiden, 

Busse für die Heimfahrt von Einsatzkräften
was er in seiner Freizeit macht (z. B. 
Familien-, Vereinsaktivitäten).

Problem dabei ist die Ortsgebun-
denheit in den Unterkünften, die teil-
weise mehr als 80 Kilometer vom Ein-
satzort in Baden-Baden entfernt 
lagen. Demnach können die Polizis-
ten ihre „Freizeit“ nicht so nutzen, 
wie daheim.

Nach einer damaligen Aussage des 
Innenministeriums Baden-Württem-
berg und der Definition von „Frei-
zeit“ können auch Polizisten nach 
Einsatz- und Dienstende heimfahren. 
Das war jedoch in der Vergangenheit 
praktisch nicht machbar, da keine 
Möglichkeit bestand, nach Hause zu 
kommen.

Diese Möglichkeit wollte ich nun 
schaffen und wollte für die Heimfahrt 
von Einsatzkräften Busse organisie-
ren.

Es war für mich nicht nachvollzieh-
bar, dass man Einsatzkräfte über 80 
Kilometer vom Einsatzort unterbrin-
gen will und aus Kostengründen dort 
auf „Freizeit“ setzt, um ein Urteil zu 
umgehen!

Nach meiner Meinung wäre eine 
tägliche Rückkehr der Einsatzkräfte 
zu den Heimatdienststellen z. B. nach 
Karlsruhe – ca. 40 km von Baden-Ba-
den entfernt – eine durchführbare Al-
ternative gewesen. Ich unterstelle 
auch den Verantwortlichen natürlich 
den Hintergedanken, warum Einsatz-
kräfte gebündelt in Unterkünfte ver-
weilen sollten. 

Dass man bei Bedarf sofort viele 
Einheiten verfügbar hat, wenn sich 
die Lage in Baden-Baden verschärft 
hätte. 

Das wäre auch aus taktischer Sicht 
nachvollziehbar und deshalb kann es 
nur eine „Bereitschaftszeit“ und Ver-
gütung 1:1 geben.

Durch solche Taschenspielertricks 
zeigt man erneut die Wertschätzung 
der Polizei, nur um Geld an den moti-
vierten Einsatzkräften zu sparen, die 
für die Sicherheit der Politiker in Ba-
den-Baden gesorgt haben.

Der Bustransfer stand und es haben 
sich auch viel Einsatzkräfte gemeldet, 
welche die Heimfahrt mit den Bussen 
nutzen wollten.

Aber wie zu erwarten haben die 
Verantwortlichen unser Angebot, die 
Einsatzkräfte mit einem Bus-Transfer 
nach Hause zu fahren, zunichtege-
macht. Der ein oder andere Einheits-
führer übte auch „sanften“ Druck auf 
die zum Teil jungen Einsatzkräfte 
aus, die noch am Anfang ihrer Karrie-
re stehen und den Bus-Transfer nach 
Hause nutzen wollten.

Das war dann für mich ein ent-
scheidender Grund, die Bus-Aktion 
abzusagen, um auch in erster Linie 
diese Kolleginnen und Kollegen vor 
dem Druck vereinzelter Vorgesetzten, 
zu schützen. Trotz allem ist dieser 
„Konflikt“ nicht vorbei und ich habe 
mich dazu entschlossen, alle verfüg-
baren und zulässigen Mittel anzu-
wenden, die mir zur Verfügung ste-
hen, um künftig so eine „Behandlung“ 
von Einsatzkräften im Vorfeld gar 
nicht aufkommen zu lassen. Dieser 
„moralische Rückschlag“ hat uns, die 
GdP wie auch mich, nur kurz aus der 
Balance gebracht, weil uns die Bus-
Aktion tagelang organisatorisch viel 
Zeit gekostet hat.  Zum Glück halten 
sich die Auslagen in Grenzen und es 
wurde überwiegend ehrenamtliche 
„Power“ investiert.

Zahlreiche Medien haben bereits 
über das Thema berichtet und zwi-
schenzeitlich gibt es auch eine parla-
mentarische Initiative der FDP/DVP- 
Fraktion im Landtag Baden-Württem-
berg. Auch der Innenminister hat die 
GdP zu Gesprächen eingeladen, um 
den Sachverhalt zu prüfen. Über die 
Ergebnisse werden wir natürlich zeit-
nah berichten.

Thomas Mohr
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GEWERkScHAftSARBEit

in der Zeit vom 17. märz bis 18. 
märz 2017 fand in Baden-Baden das 
treffen der G20-finanzminister und 
Notenbankgouverneure statt. 

Die Voraufsichtsmaßnahmen be-
gannen bereits am 6. März 2017 mit 
Kräften des Polizeipräsidiums Offen-
burg, des Polizeipräsidiums Einsatz 
und des Polizeipräsidiums Tuttlingen.

Am 13. März 2017 startete die BAO 
Caracalla in die heiße Phase. 

An dem Gesamteinsatz nahmen 
Kräfte aus Bayern, Nordrhein-Westfa-
len, Rheinland-Pfalz sowie aus Ba-
den-Württemberg teil. Ebenfalls wa-
ren Kräfte von der Bundespolizei, 
dem Bundeskriminalamt sowie dem 
Zoll im Einsatz. 

Das GdP-Betreuungsteam war ab 
dem 13. März 2017 für die Kollegin-
nen und Kollegen vor Ort und über 
eine Telefon-Hotline erreichbar. 

In der Rheintalhalle in Sandweier, 
wo die Hauptverpflegung der Kräfte 
stattfand, wurde im Foyer ein GdP-
Stand aufgebaut. 

Dort war die Anlaufstelle für alle 
Einsatzkräfte, denen mit Rat und Tat 
zur Seite gestanden werden konnte. 

Während des gesamten Einsatzes 
wurden kleine Geschenke in Form 
von Kugelschreibern, Desinfektions-
sprays bzw. -tüchern, Feuerzeugen 
und Kondomen an die eingesetzten 
Kräfte verteilt. 

Total begeistert waren die Kolle-
ginnen und Kollegen von den ange-

Einsatzbetreuung der GdP beim  
G20-finanzministergipfel in Baden-Baden

botenen süßen, sauren und gesalze-
nen Köstlichkeiten. 

Anfragen bzw. anfallende Unge-
reimtheiten bezüglich des Einsatzes 
oder der Verpflegung konnten unbü-
rokratisch mit der Einsatzleitung ge-
klärt werden. 

Bei vielen Gesprächen wurde der 
Unmut der eingesetzten Kräfte, ins-
besondere die Einheiten, welche 
mehrere Tage eingesetzt und deshalb 
in Hotels untergebracht waren, zum 
Ausdruck gebracht. 

Die Zeit in den Hotels wurde als 
Freizeit deklariert und nicht wie in 
der Vergangenheit bei anderen Groß-
einsätzen vergütet. 

Diese Entscheidung wurde vom 
Ministerium getroffen. Die Gewerk-
schaft der Polizei, Landesbezirk Ba-
den-Württemberg, nimmt diese Ver-
fahrensweise jedoch so nicht hin und 
wird zunächst in Gesprächen mit 
Herrn Innenminister Strobl das The-
ma aufarbeiten und falls es zu keiner 
gütlichen Einigung kommt, Klage 
beim Verwaltungsgericht einreichen. 

Unsere Kolleginnen und Kollegen 
verdienen endlich eine Wertschät-
zung für ihre geleistete Arbeit. 

Vom 15. März bis 18. März 2017 
wurden die Einsatzkräfte in den 
Abend- und Nachtstunden auch im 
Einsatzraum betreut. Hierbei wurden 
die Kräftesammelstellen, die Kontroll-
punkte, aber auch die Stabsbereiche, 
welche in der Gutenbergstraße und in 
der Inselstraße untergebracht waren, 

mit dem GdP-Betreuungsbus ange-
fahren und versorgt. 

In den Nachtstunden konnten die 
Einsatzkräfte mit GdP-Energiedrinks 
versorgt werden. Die Energiedrinks 
wurden durch die Gewerkschaft der 
Polizei, Landesbezirk Thüringen, zur 
Verfügung gestellt. Hierzu ein recht 
herzlicher Dank an Kai Christ und 
sein Team. 

Ebenfalls bedankt sich das Betreu-
ungsteam bei der GdP Bund, welche 
den Großteil der entstandenen Kos-
ten übernahm. 

Ein Dank gilt auch den Kollegin-
nen und Kollegen des Polizeipräsidi-
ums Offenburg, die in den vergange-
nen Monaten extrem unter der 
Belastung der fehlenden Kräfte inner-
halb der AAO ihren Dienst verrichte-
ten. 

Auch ist zu erwähnen, dass die 
Kommunikation zwischen der Ein-
satzführung und dem GdP-Betreu-
ungsteam sehr gut funktioniert hat. 

Zum Schluss jedoch gilt der ganz 
große Dank allen eingesetzten Kräf-
ten innerhalb der BAO Caracalla. 
Durch euer großes Engagement und 
professionelles Auftreten war der Ein-
satz ein voller Erfolg.

Dem GdP-Betreuungsteam hat es 
die ganze Zeit über sehr viel Spaß ge-
macht, den eingesetzten Kräften als 
Ansprechpartner zur Verfügung zu 
stehen.

Andreas Heck
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GdP-BUNDESvORStAND

Am 16. März 2017 fand der Außer-
ordentliche Bundeskongress der GdP 
in Düsseldorf statt. Der Bundesvorsit-
zende der GdP, Oliver Malchow, be-
grüßte die anwesenden Gäste und 
bedankte sich bei allen Funktionären 
der GdP für die täglich hohe Motivati-
on und Fachkompetenz. Die GdP sei 
nach wie vor eine seriöse und unab-
hängige Gewerkschaft.

Nach der Eröffnung durch unseren 
Vorsitzenden folgte dann der Haupt-

Außerordentlicher Bundeskongress der GdP
punkt des Bundekongresses, bei dem 
die anwesenden 203 Delegierten zum 
Zuge kamen. Für den aus dem Ge-
schäftsführenden Bundesvorstand 
ausscheidenden Rüdiger Seidenspin-
ner wurde ein Nachfolger gewählt. 
Clemens Murr aus Bayern erhielt bei 
der Wahl 188 Stimmen der Delegier-
ten. Zudem war die Wahl eines weite-
ren Mitglieds als Stellvertreter für die 
Finanzen notwendig. Hier wurde Ha-
gen Husgen aus Sachsen vorgeschla-

Die teilnehmer des kongresses aus BW: Walter Burkart, Bernd czich, Harald vogel, franz 
Bitto, Dagmar Hölzl, Peter Heinzelmann, Annette Arnold, martin Peuthert, Ulrich Decker, 
karen Rath, karl-Heinz Riebl, verena keppler, thomas mohr, Werner fischer (v. l. n. r.)

AUS DER mitGLiEDERvERWALtUNG

Eintritt in den Ruhestand
Liebe GdP-Mitglieder,

teilt bitte der GdP-Geschäftsstelle 
mit, wenn ihr in den Ruhestand bzw. in 
Rente geht, da wir nicht wissen, ob ihr   
regulär geht oder eure Dienstzeit  

verlängert. Ebenso bitten wir um Mit-
teilung, wenn ihr vorzeitig Eure Dienst-
zeit beendet und ob ihr mit eurer priva-
ten E-Mail-Adresse (bitte angeben) in 
den Seniorenverteiler aufgenommen 
werden möchtet.

Eine kurze Mail oder Fax mit Da-
tum des Beginns des Ruhestandes/
der Rente genügt.

Sendet dies bitte per Mail an:
angelika.burckhardt@gdp-bw.de
oder 
Fax an:
0 70 42/8 79-1 02 07
oder
per Post an:
Gewerkschaft der Polizei
– Mitgliederverwaltung –
Maybachstraße 2
71735 Eberdingen

Angelika Burckhardt

Oliver malchow, Bundesvorsitzender der GdP, 
begrüßt die anwesenden Gäste.

gen und er erhielt bei der anschlie-
ßenden Wahl 181 Stimmen der 
Delegierten.

Wir wünschen den neu gewählten 
Kollegen für die zukünftige Tätigkeit 
alles Gute und bedanken uns bei Rü-
diger Seidenspinner für die engagier-
te und motivierte Arbeit im Geschäfts-
führenden Bundesvorstand!

Verena Keppler
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AUS DEN BEZiRkSGRUPPEN

Die GdP-Bezirksgruppe Tuttlingen 
lädt am Donnerstag, dem 18. Mai 
2017, 17 Uhr ihre Mitglieder zur dies-
jährigen Jahreshauptversammlung 
2017 ein. 

Die Versammlung findet auf dem 
Polizeirevier Albstadt, 72461 Alb-
stadt, Rudolf-Diesel-Straße 3, statt. 
Die Kosten für das gemeinsame 
Abendessen und alle Getränke wer-
den von der Bezirksgruppe Tuttlingen 
übernommen.

Tagesordnung
 1.  Eröffnung und Begrüßung durch 

den Bezirksvorsitzenden
 2.  Bestätigung der Tagesordnung 
 3.  Totenehrung
 4.  Kassenabschlussbericht 2016 des 

Bezirks
 5.  Bericht aus der Bezirksgruppe
 6.  Entlastung des Vorstandes
 7.  Wahlen
 8.  Aktuelles aus der gewerkschaftli-

chen Arbeit durch den Landesvor-
sitzenden Hans-Jürgen Kirstein 

 9.  Ehrungen
10.  Verschiedenes
11.  Gemeinsames Abendessen
12.  Beendigung der Hauptversamm-

lung

Wir freuen uns auf Euer Kommen!

Peter Heinzelmann

Jahreshaupt- 
versammlung der 

GdP-Bezirks- 
gruppe tuttlingen

Jahreshauptversammlung der  
GdP-Bezirksgruppe Stuttgart

Die GdP-Bezirksgruppe des 
Polizeipräsidiums Stuttgart lädt am 
Dienstag, dem 27. Juni 2017, um 
13.30 Uhr ihre mitglieder zur 
diesjährigen Jahreshauptversamm-
lung 2017 ein.

Die Versammlung findet auch die-
ses Jahr wieder im Großen Saal des 
Restaurants „Haus am See“, Mühl-
häuser Straße 311, Stuttgart-Mühl-
hausen, statt.

Herr Polizeipräsident Lutz und un-
ser neuer Landesvorsitzender Hans-
Jürgen Kirstein wurden ebenfalls ein-

geladen und haben ihr Kommen 
zugesagt.

Anträge zur Tagesordnung werden 
bis zum 23. Juni 2017 schriftlich (auch 
per E-Mail) an die Bezirksgruppe er-
beten.

Peter Scherer,  
Vorsitzender BG PP Stuttgart
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